
setzlichkeit, der Ordnung, Sicherheit 
und Wachsamkeit stärker im Zu
sammenhang mit Problemen der 
Planerfüllung und anderen ökono
mischen Fragen zu behandeln. Jede 
einseitige Betrachtung sowohl der 
ökonomischen Fragen als auch der 
Gesetzlichkeitsprobleme soll ver
mieden werden. Besonders unter
strichen wird die Aufgabe der Lei
ter, zu sichern, daß in ihrem Ver
antwortungsbereich durch eine wis
senschaftliche Leitungstätigkeit und 
Erziehungsarbeit in engem Zusam
menwirken mit den Werktätigen 
und den HO-Beiräten Straftaten, 
Ordnungswidrigkeiten und Diszi
plinverletzungen vorgebeugt wird 
und Gesetzesverletzer zu verantwor
tungsbewußtem Verhalten erzogen 
werden. Deshalb haben sie u. a. auch 
regelmäßig die Kriminalitätserschei
nungen, die Ursachen und begünsti
genden, Bedingungen von Rechtsver
letzungen und Konflikten exakt ein
zuschätzen.
Die Analyse einiger Straftaten, durch 
die von außen das sozialistische 
Eigentum des Betriebes angegriffen 
und geschädigt wurde, ergab z. B., 
daß in nicht wenigen Fällen Mit
arbeiter durch Verletzung der sozia
listischen Arbeitsdisziplin solche 
Straftaten unbewußt begünstigt hat
ten. So hatte der Leiter einer Tanz
gaststätte in der Dienstzeit erheb
liche Mengen alkoholischer Ge
tränke zu sich genommen und war 
dadurch in den späten Nachtstunden 
in seinem Büro beim Abrechnen der 
Tageserlöse eingeschlafen. Diese 
Situation nutzte eine unbekannte 
Person aus und stahl einen erheb
lichen Geldbetrag. Andere Gaststät
tenleiter verletzten die betrieblichen 
Anweisungen über die Aufbewah
rung der Tresorschlüssel, so daß bei 
Einbruchsdiebstählen in diesen Gast
stätten die Täter ohne jed'e Schwierig
keit Bargeldbeträge erbeuten konn
ten. Die Gaststättenleiter wurden 
wegen dieser schuldhaften Arbeits
pflichtverletzungen, die zum Scha
den am sozialistischen Eigentum ge
führt hatten, nach den Vorschriften 
der §§ 112 ff. GBÄ materiell verant
wortlich gemacht. Gleichzeitig wur
den diese Vorfälle vor einem großen 
Kreis von Mitarbeitern ausgewertet, 
um das Verantwortungsbewußtsein 
aller zu erhöhen.
Den Festlegungen des Betriebspro
gramms entspricht es auch, wenn bei 
Verletzung der sozialistischen Ar
beitsdisziplin rechtzeitig und konse
quent mit Mitteln der disziplinari
schen .Verantwortlichkeit oder erzie
herischen Beratungen vor der Kon
fliktkommission reagiert wird, um zu 
verhindern, daß ein inkonsequentes 
Verhalten des Leiters weitere 
Pflichtverletzungen nach sich zieht 
oder sogar zu Straftaten führt.
Besondere Aufmerksamkeit widmet 
das Betriebsprogramm der sozialisti
schen Erziehung der Jugendlichen. Es 
ist festgelegt, daß die Lehrmeister 
und Lehrfacharbeiter planmäßig da
zu Rechenschaft legen. Die Jugend
lichen sind in Lernaliji’ven erfaßt, in

denen vor allem ideologische Er
ziehungsarbeit geleistet wird. Die 
Mitglieder der Betriebsleitung haben 
über- diese Lernaktive die Paten
schaft übernommen.
Das Betriebsprogramm, das auch 
Maßnahmen zur Sicherung dienst
licher Unterlagen, eine Schlüsselord
nung und spezifische Hinweise auf 
wichtige gesetzliche Bestimmungen 
und ihre Anwendung enthält, behan
delt als weiteren Schwerpunkt Fra
gen der Bürgschaftsübernahme und 
der Wiedereingliederung Haftent
lassener. Vor zahlreichen Mitarbei
tern wurden deshalb die Bestim
mungen über die Übernahme von 
Bürgschaften erläutert, um ihre Be
reitschaft dazu zu wecken.
Besondere Beachtung wird der Ver
hütung von Straftaten und Rechts
verletzungen geschenkt, die unter 
Alkoholeinfluß begangen werden. 
Deshalb wurden mit den Leitern 
und Mitarbeitern der Gaststätten 
ausführlich die Bestimmungen des 
§ 14 OWVO ausgewertet. Mit Gast
stättenleitern, allen Mitarbeitern, 
Vertrauensleuten, HO-Beiräten und 
Kommissionshändlern wurden auch 
Schulungen über die neue VO zum 
Schutze der Kinder und Jugend
lichen vom 26. März 1969 (GBl. II
S. 219) durchgeführt. Die HO-Beiräte 
erhielten dabei Kontrollaufträge. 
Den Gaststätten wurde ein Aushang 
mit den wichtigsten Vorschriften

1. Zur Ablehnung eines Sachver
ständigen wegen Befangenheit

B . e i n / K o r i s t k a / W i t t e n b e c k  
haben in NJ 1969 S. 524 mit ihren 
Bemerkungen zu den Erläuterungen 
des StPO-Kommentars zu § 39 StPO 
(Auswahl der Sachverständigen) auf 
einen Aspekt hingewiesen, der für 
die Tätigkeit der Untersuchungs
organe von nicht geringer Bedeutung 
ist: den Verfahrensweg bei Besorg
nis der Befangenheit eines Sachver
ständigen. Die von den Autoren ge
wählten Beispiele — nämlich wenn 
der Sachverständige mit dem Be
schuldigten oder Angeklagten per
sönlich verfeindet ist oder wenn es 
sich um den ehemaligen Verlobten 
oder geschiedenen Ehegatten han
delt — machen zwar das Problem 
deutlich,* dürften aber kaum in einer 
Vielzahl von Verfahren praktisch 
werden.
Anders ist es bei Verfahren wegen 
strafbarer Handlungen zum Nach
teil des sozialistischen Eigentums 
oder der Volkswirtschaft, weil bei 
der Untersuchung derartiger Hand
lungen sehr häufig Sachverständige 
mitwirken. So taucht beispielsweise 
bei der Untersuchung eines in einem 
zentralgeleiteten VEB begangenen 
Finanzdelikts die Frage auf, welche 
Institution das Gutachten erstatten 
soll. Oft wird ein sachkundiger 
Mitarbeiter der zuständigen WB 
als Sachverständiger tätig. Dabei sind

zum Schutze der Kinder und Ju
gendlichen übergeben.
Für Jugendtanztees in bestimmten 
Kulturhäusern wurde festgelegt, al
koholarme und -freie Getränke in 
ausreichender Menge anzubieten. 
Das Angebot alkoholischer Getränke 
mit einem Alkoholgehalt über 20 u/o 
wurde für Jugendtanztees grund
sätzlich verboten; gleichzeitig wur
den vertragliche Vereinbarungen mit 
dem Getränkekombinat über eine 
gesicherte und ausreichende Beliefe
rung solcher Veranstaltungen mit 
alkoholarmen und -freien Getränken 
getroffen.
Diskussionen gab es mit vielen El
tern, die die Gewohnheit, ihre Kin
der mit dem Einkauf von Alkohol 
und Tabakwaren zu beauftragen, 
nicht ablegen wollten. Die Kinder 
legten Bescheinigungen ihrer Eltern 
vor, die sie zum Einkauf berechti
gen sollten. Auf Grund eines auf
klärenden Artikels unseres Betriebes 
in der Kreispresse konnte jedoch 
ein solches Verhalten der Eltern be
reits teilweise unterbunden werden. 
Nach unseren bisherigen Erfahrun
gen dürfte die Verwirklichung sol
cher Betriebsprogramme mit dazu 
beitragen, die gesetzliche und mo
ralische Verantwortung aller Mit
arbeiter zur Verhütung von Rechts
verletzungen zu erhöhen.

HANS MÜLLER, Justitiar
i m  H O G - K r e i s b e l r i c b  Z w i c k a u

jedoch die besonderen Beziehungen 
zwischen dem VEB und der WB 
zu beachten, die eine Besorgnis der 
Befangenheit nicht ganz unbegrün
det erscheinen lassen.
Befangenheit könnte z. B. dann vor
liegen, wenn sich die Straftaten auf 
die VVB auswirken. Die WB bildet 
ihre Fonds aus Mitteln der Betriebe. 
Die Höhe der Zuführung hängt u. a. 
vom Betriebsergebnis ab. Da ver
schiedene Finanzdelikte (so z. B. 
Manipulationen bei der Bestands
aufnahme der unvollendeten Pro
duktion) ein günstigeres Betriebs
ergebnis als tatsächlich vorhanden 
ausweisen, hätte die Feststellung des 
tatsächlichen Inventurergebnisses 
als eine Aufgabe des Sachverstän
digen niedrigere Zuführungen zu 
den Fonds der VVB zur Folge. Ins
besondere die Auswirkungen auf 
den Betriebsprämienfonds der VVB 
könnten bewirken, daß die korrekte 
Mitarbeit des Sachverständigen an 
der Untersuchung der Straftat ihm 
selbst finanziell zum Nachteil ge
reichen würde.
Die Befangenheit des Sachverstän
digen könnte sich aber auch aus der 
Funktion des Beschuldigten in dem 
der VVB unterstellten Betrieb er
geben. In diesem Fall könnte z. B. 
ein Mitarbeiter der VVB als Sach
verständiger bei der Untersuchung 
einer Straftat mitwirken, die in dem 
von ihm angeleiteten Bereich be
gangen wurde. Bei der Erstattung
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